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K. Härter (Hg.): Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft

Der von Karl HÃ¤rter herausgegebene Sammel-
band widmet sich einem Schwerpunkt der jÃ¼ngeren
FrÃ¼hneuzeitforschung: der Policey. Bereits seit 1992 be-
steht am Max-Planck-Institut fÃ¼r Rechtsgeschichte in
Frankfurt a.M. ein von Michael Stolleis geleitetes Projekt
zur ErschlieÃung frÃ¼hneuzeitlicher Policeyordnungen,
in dessen Kontext eine Reihe von Einzelstudien entstan-
den ist, die in diesem Rahmen zum Teil bereits rezensiert
wurden. AuÃerdem existieren seit 1997 ein Arbeitskreis
“Policey im vormodernen Europa” sowie Kolloquien zur
Polizei im 19. und 20. Jahrhundert. Der vorliegende Sam-
melband vereint zwanzig BeitrÃ¤ge (Inhaltsverzeichnis s.
Klostermann), von denen zwÃ¶lf aus Referaten hervor-
gegangen sind, die anlÃ¤Ãlich der interdisziplinÃ¤ren
Tagung “Policey und frÃ¼hneuzeitliche Gesellschaft” am
Institut fÃ¼r EuropÃ¤ische Geschichte in Mainz vom 11.
bis 13. MÃ¤rz 1998 gehalten wurden.

Nach den Worten des Herausgebers zielt der Band
darauf ab, Policey im gesellschaftlichen Kontext zu erfas-
sen, also nicht nur Inhalte, Intentionen oder Funktionen
von Policeyordnungen zu eruieren, sondern auch ihre
Anwendung und ihreWirkung auf die frÃ¼hneuzeitliche
Gesellschaft zu untersuchen. WÃ¤hrend sich die rechts-
historische Forschung bis heute - trotz inzwischen vielfa-
cher anderslautender Bekundungen - weitgehend auf die
Darstellung der Entstehung und der Inhalte der Norm-
setzung beschrÃ¤nkt hat, sollen hier Entstehungszusam-
menhÃ¤nge, Funktionen, Umsetzungen und Auswirkun-
gen der Policeynormen analysiert werden. Die vonHisto-
rikern gebetsmÃ¼hlenartig vorgetragene Kritik an einer
methodischen BeschrÃ¤nkung auf die Analyse von Ge-

setzestexten, ohne deren Umsetzung in der Praxis zu un-
tersuchen, ist genauso alt wie aktuell. Deshalb ist die Fra-
ge spannend, ob diese Forderung hier eingelÃ¶st wird.

Bei den BeitrÃ¤gen handelt es sich Ã¼berwiegend
um Fallstudien zu Territorien des Alten Reichs. Thema-
tisch lassen sich vier Schwerpunkte ausmachen: Drei
BeitrÃ¤ge (Holenstein, Landwehr, KrÃ¼ger) befassen
sich vor allem mit methodisch-theoretischen Ãberlegun-
gen zum Untersuchungsgegenstand Policey. Die zwei-
te Gruppe widmet sich konkreten Regelungsbereichen
wie Medizin, Forstwirtschaft, Feste, Sitte, Bau, Zigeuner,
Tierhaltung, Geldspiel (Dinges, Ernst, Frank, GÃ¼nther,
Iseli, Lucassen, Nowosadtko, Pauser) und zeigt damit, oh-
ne den Anspruch auf VollstÃ¤ndigkeit zu erheben, ein-
drucksvoll die Bandbreite der frÃ¼hneuzeitlichen Poli-
cey auf. Eine dritte Gruppe beschÃ¤ftigt sich mit dem
Zusammenhang zwischen Policey und zeitlich paralle-
len Prozessen wie Konfessionalisierung, Medienentste-
hung oder Kameralismus (Kissling, Schilling, Simon). Die
letzte Gruppe untersucht konkrete Institutionen und In-
strumente der Policey (Konersmann, Ludwig, Maurer,
SÃ¤lter, Schuck, Weber).

Im Rahmen dieser Besprechung ist es nicht
mÃ¶glich, auf jeden der zwanzig BeitrÃ¤ge aus-
fÃ¼hrlich einzugehen, deshalb seien hier nur einige
wenige zentrale Thesen hervorgehoben. So betonen die
BeitrÃ¤ge von Holenstein und Landwehr die wichtige
Rolle der Untertanen bei der Anwendung und Umset-
zung der Policeynormen. Holenstein weist zutreffend
darauf hin, daÃ der moderne Gesetzesbegriff im Sin-
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ne einer allgemeinen und gleichfÃ¶rmigen Geltung der
Rechtsnorm nicht ohne weiteres auf die FrÃ¼he Neuzeit
Ã¼bertragen werden kann. Obrigkeit und Untertanen
hÃ¤tten vielmehr durch Dispensationen und Supplika-
tionen erst die jeweiligen UmstÃ¤nde definiert, in denen
Normen in der Praxis galten. Allerdings wÃ¤re es loh-
nend, stÃ¤rker herauszuarbeiten, was an dieser Praxis
spezifisch “frÃ¼hneuzeitlich” war. Landwehr nennt die
Interessenkongruenz zwischen Obrigkeit und Unterta-
nen als zentrale Voraussetzung fÃ¼r die Durchsetzung
von Policeynormen. So sei die Akzeptanz der Unterta-
nen zum Beispiel in den Regelungsbereichen Feuer, Ei-
gentum und QualitÃ¤t wirtschaftlicher Produktion ver-
gleichsweise hoch gewesen, da sie hier selbst von einer
Einhaltung der Normen profitiert hÃ¤tten.

KrÃ¼ger vollzieht anhand von Material aus dem
NachlaÃ Gerhard Oestreichs Modifizierungen nach, die
dieser angeblich am Begriff Sozialdisziplinierung vor-
nahm, der ihm am Ende selbst als “zu eng” erschie-
nen war. Der von Oestreich vorgeschlagene Ersatzbe-
griff Fundamentalregulierung setzte sich allerdings nicht
durch, wohl schon deshalb, weil er an der kritisierten
etatistischen Perspektive des Modells wenig Ã¤nderte.
So tauchen auch in den im Aufsatz breit zitierten Auf-
zeichnungen Oestreichs die Untertanen als Akteure nicht
auf. Zwar hat sich das Modell der Sozialdisziplinierung
in vielerlei Hinsicht zunÃ¤chst als fruchtbar fÃ¼r die
Forschung erwiesen, gleichwohl gilt auch hier die Ein-
schÃ¤tzung, mit der Oestreich bereits 1972 den Begriff
Absolutismus verwarf, auch das Konzept der Sozialdiszi-
plinierung halte “den Blick einseitig fest” (S. 118).

Kissling verdeutlicht anhand der Entwicklung im
Berchtesgadener Land, daÃ sich “Gute Policey” im
Ã¶konomischen Sinn und Konfessionalisierungspolitik
mitunter nur schwer vereinbaren lieÃen. Im Konflikt-
fall besaÃen fÃ¼r den Landesherrn gegen den Willen
der Land- und Burgerschaft die konfessionellen Interes-
sen PrioritÃ¤t. In Abgrenzung zu Blickle erscheint hier
Konfessionalisierung vor allem als obrigkeitlich gesteu-
erter Vorgang. Der Aufsatz von Schilling beschÃ¤ftigt
sich mit der wichtigen Funktion, die IntelligenzblÃ¤tter
als “Ã¶ffentliche Policeyanstalt” (S. 421) bei der Verbrei-
tung und Kontrolle von Policeynormen - im Unterschied
zu England und Frankreich etwa- imAlten Reich von Sei-
ten der Territorialgewalten zugeschriebenwurde. Gerade
fÃ¼r die Einzelgesetze des 18. Jahrhunderts eignete sich
das periodisch erscheinendeMedium besonders. Mit dem
Abdruck von Preistabellen, Steckbriefen, auswÃ¤rtigen
Gesetzen sowie BeitrÃ¤gen, in denen Policeymaterien
Ã¶ffentlich diskutiert wurden, etablierten sich die Intel-

ligenzblÃ¤tter als policeyliches Kommunikationsforum,
das seinerseits wiederum die Gesetzgebung beeinfluÃte.
Im einzigen Beitrag zu den Reichspolizeiordnungen be-
tont Ludwig in Anlehnung an HÃ¤rter, daÃ die Initiative
zur Normsetzung von den ReichsstÃ¤nden ausging, die
gegenÃ¼ber dem Kaiser trotz der konfessionellen Dif-
ferenzen eine geschlossene Position vertraten. Im Hin-
blick auf die in jÃ¼ngster Zeit vieldiskutierte Funktion
der Rechtsnormen ist wichtig, daÃ Kaiser und Reichs-
stÃ¤nde eine Reihe von detaillierteren und schÃ¤rferen
Bestimmungen nicht verabschiedeten, da sie von vorn-
herein als nicht umsetzbar erschienen und so die Ord-
nung von vornherein diskreditiert hÃ¤tten.. Am Beispiel
von Baden-Durlach zeigt Maurer das Scheitern von Ko-
difikationsversuchen, ein PhÃ¤nomen, das fÃ¼r die Ter-
ritorien des Alten Reiches im 18. Jahrhundert typisch
ist. AuÃerdem kann sie en dÃ©tail nachweisen, daÃ die
Umsetzung vieler Policeynormen schon deshalb hÃ¤ufig
scheitern muÃte, da diese in den Ãmtern Ã¼berhaupt
nicht mehr vorhanden waren.

Die eher speziellen, sich aber inhaltlich gut er-
gÃ¤nzenden BeitrÃ¤ge von Iseli und SÃ¤lter zur fran-
zÃ¶sischen Policey im 18. Jahrhundert belegen einerseits
die groÃen Unterschiede zwischen Paris und der fran-
zÃ¶sischen Provinz, andererseits auch jene zwischen
dem in der Regel als Modell einer zentralistischen Ver-
waltung betrachteten Frankreich und dem zersplitterten
Reichsgebiet. Dabei zeigt Iseli anhand der Baupolicey in
Marseille und der Provence, daÃ sich die in stÃ¤dtischer
Kompetenz liegende Policey hier dem kÃ¶niglichen Ein-
fluÃ weitgehend entzog und gerade als Mittel diente, die
Autonomie gegenÃ¼ber der Krone zu sichern. Mit dem
Verweis auf die Institutionalisierung der Polizei, die in
Paris bereits im 16. Jahrhundert einsetzte, wÃ¤hrend im
Alten Reich erste AnsÃ¤tze erst im 18. Jahrhundert zu
finden sind, stellt SÃ¤lter dagegen eine wichtige Beson-
derheit der Pariser Polizei heraus. Das polizeiliche Ãber-
wachungssystem wurde hier mit der Schaffung neuer
ZentralbehÃ¶rden und Kontrollsysteme wie zum Bei-
spiel dem systematisch organisierten Spitzelwesen im
ersten Viertel des 18. Jahrhundert noch einmal entschei-
dend ausdifferenziert und somit von der Mitwirkung der
Untertanen unabhÃ¤ngiger.

Verfehlte AufsÃ¤tze wie der von GÃ¼nther sind er-
freulicherweise die Ausnahme. Hier finden sich leider
all zu hÃ¤ufig Thesen wie: “Allerdings wÃ¤re es ver-
fehlt, allein (sic!) den geringeren Zivilisationsgrad man-
cher Menschen als ausschlaggebend fÃ¼r die ’Konjunk-
tur’ des Unzuchtstatbestandes in der FrÃ¼hen Neuzeit
anzusehen; ausschlaggebend waren vielmehr die restrik-
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tiven Heiratsbestimmungen.” (S. 134) Auf die befremdli-
chen PrÃ¤missen, die dieser Aussage zu Grunde liegen,
will ich hier nicht eingehen, sondern lediglich anmer-
ken, daÃ sich hÃ¶chstens eine Konjunktur der Verfol-
gung von Unzucht, aber nicht der Unzucht selbst nach-
weisen lÃ¤sst. Auf diese Weise werden leider nicht nur
das Thema Policey und Sittenzucht, sondern auch das
Thema Policey und Reichsstadt verschenkt, obwohl sich
der Aufsatz hier zunÃ¤chst vielversprechend anlÃ¤sst.

Als wichtige Ergebnisse des ansonsten auÃerordent-
lich ertragreichen Bandes kÃ¶nnen allgemein folgende
Thesen herausgestellt werden. Weder die Normsetzung
noch die Normanwendung basierte auf einem einseitigen
Interesse der Obrigkeit, vielmehr wirkten die Unterta-
nen imRahmen ihrer AnzeigetÃ¤tigkeit sowie als Suppli-
kanten entscheidend mit. In dieser antietatistischen Per-
spektive spiegelt sich ein allgemeiner Forschungstrend,
der sich bereits im Rahmen der KriminalitÃ¤tsgeschichte
manifestiert hat. Normen und ihre Anwendung sind Er-
gebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen Obrigkeit
und Untertanen. Allerdings sollten dieMitgestaltungspo-
tentiale der Untertanen auch nicht Ã¼berschÃ¤tzt wer-
den. Das Recht, Suppliken und Gravamina einzureichen,
ist mit dem Recht, Rechtsnormen zu setzen und deren
Einhaltung bei Bedarf zu sanktionieren, doch nicht zu
vergleichen, ganz abgesehen von dem unterschiedlichen
Potential an strategischen Mitteln, das den jeweiligen
Protagonisten zur VerfÃ¼gung stand, um ihre Interessen
durchzusetzen.

An Stelle der zuvor dominierenden Disziplinierungs-
und Modernisierungsmodelle, denen fast durchgehend
zwar nicht mit Ablehnung, aber dennoch mit Skepsis be-
gegnet wird, dominieren nun eher soziologische und po-
litikwissenschaftliche Modelle als theoretischer Bezugs-
rahmen. Das ist zunÃ¤chst zu begrÃ¼Ãen. Allerdings hat
man den Eindruck, daÃ mit der Theorie bisweilen etwas
willkÃ¼rlich umgegangen wird. Um nur eines von meh-
reren mÃ¶glichen Beispielen zu bringen: Die Analyse
von Iseli hÃ¤tte nichts von ihrem anregenden Erkennt-
nisgehalt verloren, wenn ihr auf den letzten beiden Seiten
nicht der Elias’sche Zivilisationsprozess Ã¼bergestÃ¼lpt
worden wÃ¤re, von dem zuvor im Aufsatz keine Rede
war.

Die in der Einleitung des Bandes angekÃ¼ndigte
Kontextualisierung der Rechtsnormen durch die Analyse
von Parallelquellenwie zumBeispielMedizinal- und Seu-
chenpolizeiordnungen, Amtsberichte, Visitationsakten,
Strafakten, etc. wird bis auf wenige Ausnahmen (Ernst,
Pauser, Weber, Maurer) endlich einmal eingelÃ¶st. Es

geht weniger um das Gesetz als solches, sondern um spe-
zifische Formen der Aneignung von und der Kommuni-
kation Ã¼ber Rechtsnormen, um ihre Relevanz im All-
tag und damit um “Herrschaft als soziale Praxis” (Alf
LÃ¼dtke). Dieser Ansatz stellt im Vergleich zu tradi-
tionellen policeygeschichtlichen Arbeiten eine erhebli-
che Erweiterung der Perspektive dar. Dabei differieren
die Autoren im Hinblick auf die Bewertung der Effizi-
enz der Policeynormen in der Praxis zum Teil erheb-
lich. Dies erscheint jedoch weniger als zwangslÃ¤ufiges
Ergebnis der Analyse von unterschiedlichen Untersu-
chungsrÃ¤umen, als vielmehr als eine Folge unterschied-
licherMaÃstÃ¤be.Meiner Ansicht nach kann bei der Fra-
ge der Normdurchsetzung kein absoluter MaÃstab ange-
legt werden (so auch HÃ¤rter, S. X). Vielmehr ist zu fra-
gen, ob und in welcher Weise sich die Untertanen mit
ihrem Verhalten auf die Normen einstellten. Unter die-
ser PrÃ¤misse erscheint die frÃ¼hneuzeitliche Normset-
zung dann auch nicht mehr als ein Akt, der seinen Sinn
weitgehend in sich selbst trug. In Abgrenzung zu dieser
These von Schlumbohm, weist die Mehrheit der Autoren
denn auch darauf hin, daÃ die Normsetzung durchaus
auch von der Intention der Umsetzung bestimmt gewe-
sen sei, ohne damit ihre symbolische Dimension zu ne-
gieren. Dennoch hat sich die These - gerade aufgrund ih-
rer prononcierten Formulierung - als sehr anregend fÃ¼r
die Forschung erwiesen.

Bei der weiten zeitlichen, rÃ¤umlichen und themati-
schenAusrichtung des vorliegenden Bandes ergeben sich
notwendigerweise LÃ¼cken. Die folgenden Bemerkun-
gen sind deshalb als Vorschlag zu verstehen, welche Per-
spektiven bei zukÃ¼nftigen Projekten erÃ¶ffnet werden
sollten.

Gerade die beiden BeitrÃ¤ge zu Frankreich haben
deutlich werden lassen, daÃ Ã¼ber alle zweifellos vor-
handenen Differenzen zwischen den einzelnen Territori-
en des Alten Reiches hinweg, der Unterschied zwischen
Frankreich und dem Alten Reich noch grÃ¶Ãer war, weil
sich die strukturellen Voraussetzungen der Policey in
beidenUntersuchungsrÃ¤umen fundamental unterschie-
den. Deshalb wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ neben Frank-
reich auch andere europÃ¤ische LÃ¤nder in den Ver-
gleich einbezogen werden.

Das VerhÃ¤ltnis zwischen Policeyprojekten auf
Reichs- und auf territorialer Ebene wird in einigen Bei-
trÃ¤gen angerissen, ist aber meines Wissens noch nie
systematisch und vor allem territorial Ã¼bergreifend
untersucht worden. Welchen konkreten EinfluÃ hat-
ten die Reichspoliceyordnungen in den Territorien
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tatsÃ¤chlich? Welche unterschiedlichen Motive hat-
ten die ReichsstÃ¤nde fÃ¼r ihre Gesetzesinitiative auf
Reichsebene? Die Policeyforschung steht inzwischen
nicht mehr am Anfang. Deshalb erscheint mir auch
der Versuch lohnenswert, die Auswirkungen der unter-
schiedlichen strukturellen Voraussetzung auf die Ausge-
staltung von Policey in den jeweiligen Untersuchungs-
gebieten zu typologisieren. Worin unterschied sich zum
Beispiel Policey in den ReichsstÃ¤dten von jener in an-
deren Herrschaftseinheiten?

Die Ergebnisse des vorliegenden Sammelbandes le-
gen die SchluÃfolgerung nahe, daÃ der Begriff Poli-

cey in der Tat eine “SchlÃ¼sselkategorie” (so HÃ¤rter,
S. X) fÃ¼r die FrÃ¼hneuzeitforschung darstellt. Des-
halb mÃ¶chte ich abschlieÃend fÃ¼r einen Versuch
plÃ¤dieren, seinen Inhalt doch definitorisch schÃ¤rfer
zu fassen, als dies hier geschieht. Sonst kÃ¶nnte man
den Eindruck haben, daÃ inzwischen zwei Jahrhunderte
Policeyforschung keinerlei wesentliche inhaltliche Klar-
stellung gebracht haben, meinte doch schon Johann Ja-
cob Moser (zitiert nach Landwehr, S. 52): “Es ist fast kein
Wort, welches in denen Gesezen und Schriften derer Ge-
lehrten so eine ungewisse Bestimmung hat, als eben das
Wort: Policey”.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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